
Vor- und Nachteile der betrieblichen
Altersvorsorge

Altersvorsorge geht uns alle an. Ebenso die Frage, wie diese gut, sicher und lukrativ
gestaltet werden kann. Eine wichtige Säule ist dabei die betriebliche Altersvorsorge.
Was sind ihre Vor- und Nachteile und wann lohnt es sich, in diese Säule zu investieren?
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1. Die drei Säulen der Altersvorsorge sind die gesetzliche Rente, die private
Altersvorsorge und die betriebliche Altersvorsorge.

2. Nicht für jeden Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin lohnt sich die betriebliche
Altersvorsorge (bAV). Es kommt darauf an …

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE



3. Die Verbraucherzentrale Hamburg prüft das bAV-Angebot von Arbeitgebern und
unterstützt Ratsuchende so beim Aufbau einer guten Altersvorsorge.

Stand: 29.11.2023

Als betriebliche Altersvorsorge (bAV) bezeichnet man alle finanziellen Leistungen, die
der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer über das eigentliche Gehalt hinaus zur
Altersversorgung dazugibt. Dies können sein:

• Altersversorgung: lebenslange Rentenzahlung an den ehemaligen Arbeitnehmer

• Hinterbliebenenversorgung: Rentenzahlung im Todesfall der versicherten Person an
Ehe- oder Lebenspartner in eingetragener Lebenspartnerschaft oder Waisen

• Invaliditätsversorgung: Zahlung in Form einer Erwerbminderungs- oder
Berufsunfähigkeitsrente

In der Regel schließt der Arbeitgeber einen Vertrag mit einer Pensionskasse, einem
Pensionsfonds oder einer Direktversicherung ab und überweist vom Lohn oder Gehalt
des Arbeitnehmers einen bestimmten Betrag zum Aufbau der Altersversorgung. Die
Rentensumme kann auf zwei verschiedene Arten aufgebaut werden.

1. Der Arbeitgeber finanziert die bAV alleine.

2. Der Arbeitnehmer steckt einen Teil seines Gehalts in die bAV und der Arbeitgeber
leistet einen Zuschuss.

Finanziert der Arbeitgeber die bAV alleine, sollten Sie die zusätzliche Versorgung auf
jeden Fall mitnehmen. Wie bei allen Formen der bAV müssen Sie auf die spätere Rente
allerdings Einkommensteuer zahlen. Sind Sie gesetzlich krankenversichert, wird zudem
der volle Beitrag auf die Kranken- und Pflegeversicherung fällig. ⇒ Infobroschüre
Krankenkassenbeiträge auf Betriebsrenten und Direktversicherungen

Bezuschusst der Arbeitgeber lediglich die bAV des Arbeitnehmers, so lohnt sich das für
Sie in der Regel nur dann, wenn sich der Arbeitgeber mit mindestens 30 Prozent, besser
50 Prozent am Bruttobeitrag der bAV beteiligt.
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Eine bAV abschließen? Es kommt darauf an!

Die bAV ist nicht für alle zu empfehlen. Es gibt verschiedene Faktoren, die zu
berücksichtigen sind. Zudem spielt auch die individuelle Lebenssituation eine Rolle. So
kann eine bAV zum Beispiel bei einer geringen Rente oder der Befürchtung, im Alter auf
die Grundsicherung angewiesen zu sein, sinnvoll sein. Das sollten Sie wissen:

Steuern und Sozialabgaben

Die Beiträge zur bAV werden vom Bruttogehalt abgezogen. Sie reduzieren also das zu
versteuernde Einkommen. Dadurch zahlt der Arbeitnehmer weniger Steuern und
Sozialabgaben. Gleichzeitig sinken dadurch aber auch die Ansprüche auf Kranken-,
Eltern-, und Arbeitslosengeld sowie Erwerbsminderungsrente und Rente. Ein weiterer
Nachteil: Gesetzlich Krankenversicherte müssen auch Kranken- und
Pflegeversicherungsbeiträge auf die Betriebsrente zahlen, und zwar nicht nur ihren
Arbeitnehmer-, sondern auch den Arbeitgeberanteil.
Für geringe Betriebsrenten gilt ab 2020 jedoch ein Freibetrag, der von Jahr zu Jahr
angehoben wird. Liegt die Summe aller Betriebsrenten monatlich unter diesem
Freibetrag, entfällt die Beitragspflicht zur Kranken- und Pflegeversicherung. 

Mehr darüber lesen Sie in unserer Infobroschüre Krankenkassenbeiträge auf
Betriebsrenten und Direktversicherungen‚ die Sie in unserem Online-Shop bestellen
können.

Verschiebung der Steuern

Der Steuervorteil der bAV in der Ansparphase kehrt sich in der Auszahlungsphase um.
Die bAV ist zu 100 Prozent steuerpflichtig. Es findet letztlich also nur eine Verschiebung
der Abgaben von der Anspar- in die Rentenphase statt. Vorteil bAV: Im Rentenalter ist
der Steuersatz in der Regel niedriger als zur Zeit der Berufstätigkeit.

Pfändungsschutz und „Hartz IV-Sicherheit“ in der Ansparphase
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Die Beiträge zur bAV zählen nicht zum anrechenbaren Vermögen. Sie sind vor einem
etwaigen Zugriff geschützt.

Verwaltung- und Abschlusskosten

Eine gute bAV kostet in der Regel weniger Verwaltungs- und Abschlusskosten als
anderen Anlageformen – zum Beispiel Lebens- oder Rentenversicherungen. Viele
Betriebe bieten aber lediglich die üblichen Direktversicherungen an, die zu denselben
(teuren) Konditionen auch am Markt verkauft werden.

Vereinfachte Gesundheitsprüfung

Im Gegensatz zur privaten Berufsunfähigkeits- bzw. Erwerbsminderungsversicherung
verlangt die bAV oft nur eine vereinfachte Gesundheitsprüfung. Auch mit relevanten
Vorerkrankungen kann daher ein Vertragsabschluss möglich sein. Invaliditätsleistungen
sind jedoch nicht zwingend im Vertrag enthalten.

Freibeträge Grundsicherung

Auf eine im Rentenalter beantragte Grundsicherung wird die bAV nicht in voller Höhe
angerechnet. Ein Sockelbetrag bleibt vollständig unberücksichtigt. Darüber hinaus sind
bis zu einem bestimmten Höchstsatz 30 Prozent anrechnungsfrei. Dies gilt auch für
Riester- und Basis-Renten.

Mangelnde Flexibilität

Vor Beginn der Rentenphase kann auf das Kapital der bAV nicht zugegriffen werden.
Zudem ist nicht garantiert, dass der bestehende Vertrag bei einem neuen Arbeitgeber
weitergeführt werden kann. Eventuell muss der Vertrag stillgelegt oder privat
weitergeführt werden.



Keine Auswahlmöglichkeit

Der Arbeitnehmer kann nur den vom Arbeitgeber angebotenen Vertrag des
ausgewählten Versorgungsträgers wählen. Es gibt dazu kein alternatives Angebot.
Detaillierte Informationen zu Kosten, Anlageformen und Leistungen des Vertrages erhält
der Arbeitnehmer in der Regel nicht.

Anlagerisiko liegt beim Sparer

Bei neueren Produkten erhält der Arbeitnehmer häufig nur die Zusage, dass seine
Beiträge vom Arbeitgeber an die Versorgungseinrichtung gezahlt werden. Eine
bestimmte Rentenhöhe wird nicht garantiert. Der Arbeitgeber übernimmt keine Haftung
dafür, dass die eingezahlten Sparbeiträge erhalten bleiben oder eine Mindestrente
ausgezahlt wird.

Wir helfen Ihnen gerne bei der Beurteilung des von Ihrem Arbeitgeber angebotenen bAV-
Vertrages. Lassen Sie sich dazu ein Angebot aushändigen, das konkrete Angaben über die
Höhe der Abschlusskosten und für die laufende Verwaltung enthält. ⇒ Jetzt Beratungstermin
vereinbaren

UNSER RAT

© Verbraucherzentrale Hamburg e. V.

https://www.vzhh.de/themen/finanzen/altersvorsorge-riester-ruerup-betriebsrente/vor-
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